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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: Bau/069/2019 

 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Zue, Christian 13.05.2019 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 24.06.2019  öffentlich 

 
 

23. Änderung des Flächennutzungsplanes und Bebauungsplanes Nr. 128 
„Sondergebiet für eine Freiflächenphotovoltaikanlage im Bereich der 
Neufahrner Gegenkurve“  
Würdigung der Stellungnahme der Flughafen München GmbH 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme der Flughafen München GmbH vom 14.03.18 
 

 



 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Innerhalb der Zone B der Lärmschutz-
zonenkarte sind uneingeschränkt gewerbliche und industrielle Nutzungen zulässig. Die 
Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage entspricht dieser Vorgabe. Gebäude zum 
Aufenthalt von Personen werden durch die Bauleitplanung nicht vorgesehen. Die zulässige 
Bauhöhe wird eingehalten. 
 
Für die geplante Photovoltaikanlage  wurde ein entsprechendes Immissionsschutzgutachten 
erarbeitet, dass auch den Flugverkehr untersucht hat. Hierbei wurde festgestellt, dass keine 
Blendwirkungen vorliegen. Das Gutachten wird als Bestandteil der Begründungen in die Bau-
leitplanungen aufgenommen. 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sach-
vortrag. Das Gutachten zur Blendwirkung wird als Bestandteil zu den Begründungen der 
Bauleitplanungen erklärt. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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